
E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

06     BRANDREPORT  FISCHER RECHTSANWÄLTE

Kündigungen in Zeiten von Corona
Seit dem Beginn der Coronapandemie sind die Anzahlen betriebsbedingter Kündigungen in die Höhe geschossen. Doch ob »Corona« bereits ein Kündigungsgrund ist  
und welche Gestaltungsmöglichkeiten es für Arbeitnehmer gibt, erläutern die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Schekib Fischer und Michael Kassabalis.

Herr Michael Kassabalis, ist «Corona» 
bereits ein Kündigungsgrund und hat ein 
Arbeitnehmer in diesen Zeiten über-
haupt eine Chance, sich gegen eine so 
begründete Kündigung zu wehren?
Corona ist nicht per se ein Kündigungsgrund. Vor 
den Arbeitsgerichten haben Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auch in Zeiten von Corona 
mitunter gute Chancen, ihr Arbeitsverhältnis im 
Falle einer arbeitgeberseitigen betriebsbedingten 
Kündigung fortsetzen zu können. Denn die Dar-
legungs- und Beweislast für die Kündigungsgrün-
de liegen beim Arbeitgebenden und insbesondere, 
wenn dieser nur pauschal auf die Covid-19-Situa-
tion und einen damit verbundenen Umsatzrück-
gang verweist, kann ein Arbeitnehmender vor den 
Arbeitsgerichten mit einer gegen die Kündigung 
erhobenen Kündigungsschutzklage gewinnen 
und seinen Arbeitsplatz behalten.

Gibt es dazu bereits Präzedenzent-
scheidungen und lassen sich aktuell 
Besonderheiten in der Arbeitsrechtspra-
xis aus Arbeitnehmersicht feststellen?
Die gerade genannten Grundsätze sind beispiels-
weise vom Arbeitsgericht Berlin in mehreren 
Urteilen aus dem Jahr 2020 entschieden worden. 
Bedingt durch Corona gibt es aktuell zwar ver-
mehrt Entlassungen, jedoch ist der Schutz für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer grundsätz-
lich gut. Aktuell haben Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer zudem aufgrund der schwierigeren 
Lage am Arbeitsmarkt überwiegend ein Interesse 
am Bestand ihres Arbeitsverhältnisses, statt an 
einer Beendigung gegen Zahlung einer Abfindung.

Herr Schekib Fischer, wenn Arbeit-
nehmende sich dennoch dazu ent-
schließen, den Trennungsweg einzu-
schlagen, was ist dann zu beachten?
In der Regel sprechen viele Arbeitnehmende in 
solchen Situationen direkt über die Höhe einer 
Abfindung, obwohl ein Anspruch darauf in der 
Regel nicht besteht. In einem ersten Schritt 
müssen sich Arbeitnehmende überlegen, welches 
wirtschaftliche Volumen erforderlich ist, um den 
Verlust des Arbeitsverhältnisses zu kompensieren. 
Was eine realistische Zielgröße ist, hängt von ver-
schieden Faktoren ab, unter anderem von den So-
zialdaten des Arbeitnehmenden, der Verteilung 
der Risiken im Prozess, aber auch vom Leidens-
druck des Arbeitgebenden. 

Welche Gestaltungsmöglichkeiten 
haben Arbeitnehmende konkret?
Der Klassiker ist die sogenannte Abfindungslö-
sung, das heisst zum Ablauf der Kündigungsfrist 
wird die ausgehandelte Abfindung ausgezahlt, 
wobei schon hier die Details, wie Zahlungszeit-
punkt, entscheidend sein können, etwa mit Blick 
auf steuerliche Folgen (sog. 1/5 Regelung). Gera-
de für ältere Arbeitnehmende könnten Lösungen 

unter dem Oberbegriff »bezahlte Zeit« interes-
sante Alternativen darstellen. Darunter fällt das 
Modell der langen bezahlten Freistellung. Die-
ses Modell zeichnet sich dadurch aus, dass der 
Arbeitnehmende, statt einer Abfindung, das Ar-
beitsverhältnis so lange über das Ende der Kün-
digungsfrist hinaus bezahlt freigestellt verlängert, 
bis das ausgehandelte wirtschaftliche Volumen 
erreicht ist. Das hat den Vorteil, dass der Arbeit-
nehmende den Zeitraum zum Eintritt in den 
Ruhestand einerseits verkürzt, anderseits sich aus 
einem bestehenden Arbeitsverhältnis bewerben 
kann und die Sozialversicherungsbeiträge in dem 
Zeitraum weiterhin wie bisher abgeführt werden. 
Die Sprinterklausel bietet dem Arbeitnehmenden 
die Flexibilität, dennoch jederzeit vorzeitig aus 
dem Arbeitsverhältnis auszuscheiden und sich in 
diesem Fall alle offenen Gehälter als Abfindung 
auszahlen zu lassen. Daneben gibt es noch die 
Möglichkeit der Vorruhestandsvereinbarung und 
des Altersteilzeitmodells. 

Fischer Fachanwälte für Arbeitsrecht  
ist eine führende Arbeitsrechtskanzlei  
für Arbeitnehmer, Führungskräfte und  
Betriebsräte. 

Weitere Informationen unter: 
www.fischer-arbeitsrecht.de
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Herr Daniel Lenkeit, alle sprechen von 
der Coronakrise. Aber was ist danach? 
Sicherlich hat Corona in Teilbereichen zu 
einem Paradigmenwechsel geführt. Denken Sie 
nur an die Reduzierung der Mobilität durch die 
Digitalisierung. Ein neues Verständnis zum Ho-
meoffice ist ebenso die Folge wie zunehmend 
virtuelle Meetings. Unternehmen nutzen zudem 
die Krise als Chance, festgefahrene Strukturen 
auf ihre Wertigkeit zu prüfen.

Das Arbeitsrecht ist jedoch seit jeher im steten 
Wandel. Im Moment drängt sich die Pandemie 
aber immer noch in den medialen Vordergrund, 
sodass andere wichtige Entwicklungen etwas 
aus dem Fokus geraten. 

Was meinen Sie damit? 
Das Europarecht nimmt immer mehr Einfluss. 
Denken Sie an Datenschutz, die Transparenz-
Richtlinie 2019/1152 oder die Reform des Be-
fristungsrechts. Auch auf nationaler Ebene ist 

einiges los: Der Richtungswechsel des BAG 
zur Beweislast beim Annahmeverzug hat das 
Potenzial, die bisher üblichen Methoden bei 
Abfindungsverhandlungen aufzubrechen. 

Müssen wir uns also auf  
weitreichende Änderungen  
in der Arbeitswelt einstellen?
Alles deutet darauf hin, dass Flexibilität immer 
wichtiger wird. Arbeitgebende haben das spä-
testens in der Krise gelernt, Arbeitnehmende 
entdecken immer mehr das Bedürfnis danach. 
Flexiblere Arbeitsbedingungen führen aber 
auch zu neuen Rechtsfragen bezüglich Arbeits-
schutz zu Hause, flexiblen Arbeitszeiten oder 
dem Recht, Homeoffice anzuordnen oder ein-
zufordern. Ein moderner Arbeitsvertrag sollte 
diese Dinge regeln.

Lösen Aufhebungsverträge als  
flexibleres Mittel die Kündigung ab?
Sie werden jedenfalls immer mehr genutzt. Auf-
hebungsverträge sind deshalb interessant, weil sie 
den Vertragsparteien viel Gestaltungsspielraum 
lassen und Rechtssicherheit schaffen. Durch 
eine kreative Nutzung der zur Verfügung ste-
henden Mittel wie Freistellungen, individuelle 
Beendigungsfristen und Sprinterklauseln können 
zudem für beide Seiten wirtschaftlich sinnvolle 
Ergebnisse erzielt werden, die über die reine Ab-
findungslösung hinausgehen. Sie sind aus Sicht 
des Arbeitgebenden die eleganteste und in der 
Regel auch günstigste Möglichkeit, sich von 
einem Arbeitnehmenden zu trennen. Wichtig 
ist, dass der Vertrag und dessen Zustandekom-
men keinen Anlass für eine Anfechtung bieten. 
Hier kann sich der Arbeitgebende ansonsten 

schadenersatzpflichtig machen oder, noch 
schlimmer, sieht sich Monate später gezwungen, 
den Arbeitnehmenden wieder zu beschäftigen.

Für den trennungswilligen Arbeitnehmenden 
kann der Aufhebungsvertrag auch sinnvoll 
sein. Aber Vorsicht! Bei der wirtschaftlichen 
Betrachtung müssen neben der angemessenen 
Höhe einer Abfindung auch sozialversiche-
rungsrechtliche Nachteile einkalkuliert oder im 
Vorfeld beseitigt werden.  

Apropos Flexibilität. Das BAG hat jüngst 
festgestellt, dass der Kündigungs-
schutz bei Schwangeren bereits mit 
Abschluss des Arbeitsvertrages greift. 
Was bedeutet das für die Praxis?  
Die Entscheidung des BAG ist angesichts des 
weitreichenden Mutterschutzes nur konse-
quent, führt aber arbeitgeberseitig zu einem 
organisatorischen Problem. Die Anfechtung 
des Arbeitsvertrages wegen Täuschung ist nur 
in den wenigsten Fällen möglich. Deshalb ist 
Arbeitgebenden mitunter dringend anzuraten, 
Probezeitbefristungen zu vereinbaren. 

Weitere Infos:  
www.ra-lenkeit.de

Corona hat schon jetzt die Arbeitswelt nachhaltig beeinflusst. Daniel Lenkeit, einer der führenden Arbeitsrechtsexperten im Mainzer Raum,  
vertritt Unternehmen ebenso wie Arbeitnehmer. Im Interview wagt er einen Ausblick in die Arbeitswelt nach Corona. 

»Flexible Arbeitsbedingungen werden in Zukunft wichtiger« 
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Unternehmen nutzen die Krise  
als Chance, festgefahrene Strukturen  
auf ihre Wertigkeit zu prüfen.


